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Wer in einem Entwicklungsland lebt,
hat ungleich schlechtere Chancen
das Internet für sich zu nutzen, als
jemand, der in einer westlichen In-
dustrienation lebt. Diese Aussage
ist einleuchtend. Aber die Chance,
dass sich ein moderner Geschäfts-
mann aus Shanghai, mit Universi-
tätsausbildung und gutem Einkom-
men, das Internet zu Nutze macht,
könnte durchaus höher sein, als die
einer Bäuerin aus einem verarmten
Dorf irgendwo in Süd-Italien.
Laut einer Studie der Universität To-
ronto, in der Daten aus acht Länder
untersucht wurden (USA, Grossbritan-
nien, Deutschland, Italien, Süd-Korea,
Japan, China und Mexiko), entwickelt
sich die "digitale Kluft" nicht einfach
nur zwischen armen und reichen Län-

dern, sondern auch innerhalb der ent-
wickelten Ländern.
Grundlage für die Nutzung des Inter-
net ist ein funktionierendes Telefon-
netz, ausreichende Internetkapa-
zitäten und eine zuverlässige Versor-
gung mit Elektrizität. Diese Faktoren
sind in entwickelten Ländern garan-
tiert. Es ist deshalb primär der ökono-
mische Faktor, der die Kluft bestimmt,
denn wer sich Computer und Online-
gebühren nicht leisten kann, wird das
Internet seltener  nutzen.
Deutliche Differenzen bestehen aber
auch zwischen ländlichen und urba-
nen Gebieten, zwischen den Genera-
tionen, zwischen den Geschlechtern
und den unterschiedlichen Bildungs-
niveaus. In einigen Ländern ist zudem
eine ethnischer Kluft vorhanden. So
gibt es Daten, die belegen, dass in
den USA der Anteil afroamerikani-
scher Internetnutzer weit hinter dem
Anteil von Amerikanern europäischer
oder asiatischer Abstammung zurück
bleibt.
Auch wenn der ökonomische Faktor
eine grosse Bedeutung hat, spielen
soziale und kulturelle Faktoren eine
wesentliche Rolle. So können zum Bei-
spiel ein erziehungsbedingtes Desin-
teresse an Technik oder eine Entmuti-
gung durch eine sich als männlich
verstehende Technokultur den Zu-
gang von Frauen erschweren. Feh-
lende soziale Netzwerke, wie eine kri-
tische Masse von Freunden und Nach-
barn, die Anregung und Anleitung zur
Nutzung des Internets geben, können
das geringere Interesse am  Internet
bei älteren Menschen oder in ländli-
chen Gebieten erklären.
Während es beispielsweise in den USA
und Japan, Ländern mit einer hohen
Zahl an Internetnutzern, einen Trend
gibt, dass die sozio-ökonomische Kluft
des Internet kleiner wird, vergrössert
sich diese in Deutschland und Gross-
britannien, obwohl auch in diesen

Ländern die Anzahl Internetnutzer
hoch ist. Der Anteil von Menschen mit
geringem Einkommen an der Gesamt-
heit der Internetnutzer steigt in eini-
gen Ländern, in anderen fällt er. Das
Gleiche gilt für die Geschlechter-Kluft.
In Deutschland sinkt der Anteil weibli-
cher Nutzer, während er sich in den
USA, Japan und Grossbritannien eher
dem Anteil der Männer annähert. In
Japan ist das Verhältnis bei den Nut-
zern mobiler Internetzugänge sogar
umgekehrt, sie werden weitaus stär-
ker von Frauen genutzt.
"Die ungleiche Verbreitung und Nut-
zung des Internets wird durch soziale
Ungleichheiten geformt und formt die
sozialen Ungleichheiten", schreiben
die Autoren der Studie. Der digitale
Kluft befindet sich immer dort, wo be-
reits soziale Ungerechtigkeiten beste-
hen. Da das Internet denjenigen, die
es gebrauchen, ökonomische und so-
ziale Vorteile verschaffen kann, ver-
stärkt es diese Ungerechtigkeiten. Eine
Kampf gegen den digitalen Kluft darf
daher nicht allein auf dem Feld der
Technik geführt werden, sondern ist
letztendlich ein ganz traditioneller
Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit.

Wenn man bedenkt, dass das Internet
heute die Basis der Wissensgesell-
schaft ist und – entsprechend genutzt
–  einen wesentlichen Beitrag zur Auf-
klärung gerade auch in weltanschau-
lichen Fragen leisten kann, so muss es
ein freidenkerisches Anliegen sein, den
freien Zugang aller Menschen zum
weltweiten Netz zu garantieren. (Le-
sen Sie dazu weiter auf S. 2.) Der
technische Wissenstransfer läuft hier
von Jung zu Alt – das kann eine Chan-
ce sein. Der Erfolg von Internet-Kursen
für ältere Menschen spricht für sich.
Wäre das nicht ein guter Vorsatz fürs
neue Jahr?

Reta Caspar
www.heise.de
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Die "Charta der Bürgerrechte für eine nachhaltige Wissensgesellschaft" fordert einen an Nachhaltigkeitsprinzipien orientier-
ten freizügigen und inklusiven Umgang mit Wissen und Information. Die Herausforderung der Wissensgesellschaft besteht
darin, den Menschen das Wissen anderer über den Zugang zu Information offen zu halten und sie so auf einer sicheren
Grundlage handlungsfähig zu machen. Die Charta setzt einen Akzent gegen die zunehmende Privatisierung und
Kommerzialisierung von Wissen und Information. Denn eine Gesellschaft, in der der Schutz von geistigem Eigentum das
Wissen zunehmend zum knappen Gut macht, ist nicht nachhaltig. Nachhaltig ist die Wissensgesellschaft, wenn in ihr
erstrittene Menschen- und Bürgerrechte für die Zukunft elektronisch bestimmter Umwelten bewahrt und gefördert
werden. Nachhaltig ist die Wissensgesellschaft, wenn der Zugang zum Wissen freizügig und inklusiv ist und kooperative
Formen der Wissensproduktion als Grundlage für die Entfaltung von Innovation und Kreativität gefördert werden. Nachhaltig
ist die Wissensgesellschaft, wenn in ihr gesichertes Wissen die Grundlage für wirksame Massnahmen für die Bewahrung
unserer natürlichen Umwelt bildet. Denn diese ist gerade auch durch den steigenden Ressourcenverbrauch bedroht, der
von der massenhaften Verbreitung von Informationstechnologien ausgeht. Nachhaltig ist die Wissensgesellschaft, wenn
der Zugriff auf Wissen und Information allen Menschen weltweit die Chance eröffnet, sich in ihrem privaten, beruflichen
und öffentlichen Leben selbstbestimmt zu entwickeln, und wenn er zukünftigen Generationen den Zugang zu dem in medialer
Vielfalt dargestellten Wissen der Vergangenheit bewahrt. Die Charta  orientiert sich an den folgenden Werten und Rechten,
die es für Bürgerinnen und Bürger in der globalen Wissensgesellschaft zu bewahren und zu fördern gilt:

Charta der Bürgerechte für eine nachhaltige Wissensgesellschaft 2.0*

1. Wissen ist Erbe und Besitz der
Menschheit und damit frei.
Wissen stellt das Reservoir dar, aus dem
neues Wissen geschaffen wird. Daher
muss Wissen dauerhaft öffentlich zu-
gänglich bleiben. Die Einschränkung des
öffentlichen Zugangs durch Eigentums-
ansprüche muss demgegenüber die
Ausnahme darstellen. Der Schutz die-
ser Ansprüche steht in einem Span-
nungsverhältnis zum individuellen und
gesamtgesellschaftlichen Interesse an
Wissen als öffentlichem Gut. Für imma-
terielle Güter muss deshalb ein Eigen-
tumsbegriff gelten, der deren grund-
sätzliche Stellung als Gemeingut aner-
kennt. In der gesellschaftlichen Werte-
hierarchie muss die Stellung von Wis-
sen als Gemeingut vor dem Schutz par-
tikularer Eigentumsinteressen Vorrang
haben.
2. Der Zugriff auf Wissen muss frei
sein.
Zentrales Ziel einer nach nachhaltigen
Prinzipien organisierten Wissens-
gesellschaft ist, dass in der Gegenwart,
aber auch für zukünftige Generationen
der Zugriff auf Wissen in allen medialen
Formen für alle, zu jeder Zeit, von jedem
Ort und zu fairen Bedingungen möglich
sein muss. Das gilt für alle Gesellschafts-
bereiche, nicht nur für die Wissenschaft.
Nur ein freizügiger Umgang mit Wissen
und Information ermöglicht die demo-
kratische Teilhabe am öffentlichen Ge-
schehen und fördert Kreativität und In-
novation in Wissenschaft,Wirtschaft und
Kultur. Einschränkungen des Prinzips
der Freizügigkeit sind nur über demo-
kratische Kontrollmechanismen mög-
lich.
3. Die Verringerung der digitalen
Spaltung muss als Politikziel ho-

her Priorität anerkannt werden.
Die digitale Spaltung, die Spaltung der
Bevölkerung in Gruppen, die Zugang
zu den neuen Medien haben, und
diejenigen, die aussen
vor bleiben, hat sich entlang der tradi-
tionellen – d.h. vor allem sozialen, ethni-
schen und geschlechtsbezogenen –
Spaltungen entwickelt. Sie ist ein globa-
les Problem und betrifft den ungleichen
Zugang zu Informations- und Kommu-
nikationstechnologien sowohl zwischen
den Ländern als auch innerhalb der
Gesellschaften, der dazu führt, dass
bestehende Chancenungleichheiten
weiter verschärft werden. Die Ermögli-
chung des Zugangs zu den alten und
neuen Medien für alle ist unverzichtbar.
Die Überwindung des ungleichen Zu-
gangs muss nach nachhaltigen Prinzi-
pien vorgenommen werden, etwa über
an lokale Bedingungen und Bedürfnis-
se angepasste öffentliche Zugangsorte
sowie durch Förderung von Medien-
kompetenz.
4. Alle Menschen haben das unein-
geschränkte Recht auf Zugang zu
den Dokumenten öffentlicher und
öffentlich kontrollierter Stellen.
Der Zugang zu Informationen und Wis-
sen und die freie Kommunikation sind
wesentliche Voraussetzungen für die
Entwicklung der Persönlichkeit, für die
politische Partizipation des Einzelnen
und die Entwicklung der Menschheit
insgesamt. Die informations- und
kommunikationstechnologische Ent-
wicklung bietet die Chance, politische
Partizipationsmöglichkeiten zu erwei-
tern. Informationsfreiheit macht politi-
sches Geschehen transparent, verrin-
gert Korruption und verbessert das
Management von Informationen in den

öffentlichen Verwaltungen. Geheimhal-
tung ist deshalb bei Verwaltungs-
handeln stets legitimationsbedürftig und
darf nur in engen Grenzen im Rahmen
gesetzlicher Regelungen praktiziert
werden. In Fällen von besonderem öf-
fentlichen Interesse muss auch der Zu-
griff auf Informationen und Wissen in
privatem Besitz ermöglicht werden.
5. Die ArbeitnehmerInnenrechte
müssen auch in der elektronisch
vernetzten Arbeitswelt gewährlei-
stet und weiterentwickelt werden.
Der Schutz der Würde des Menschen,
die freie Entfaltung der Persönlichkeit
und das Gleichheitsgebot sind als indi-
viduelle Freiheitsrechte von grosser Be-
deutung auch in der Arbeitswelt. Die
Koalitionsfreiheit einschliesslich des
Rechts, sich in selbst gewählten Interes-
senvertretungen zu vereinigen, gehört
zu den Voraussetzungen, diese Freihei-
ten für abhängig Beschäftigte zu ver-
wirklichen. Alle Beschäftigte müssen an
ihrem Arbeitsort freien und unzensier-
ten Zugang zum Internet haben. Arbeit-
nehmer und Arbeitnehmerinnen und
ihre Interessenvertretungen müssen
Zugang zum Kommunikationssystem
(Intranet) ihrer Betriebe haben. Das Recht
auf Privatheit muss auch in der Arbeits-
welt geschützt, Überwachung und das
Erstellen von Nutzerprofilen verhindert
werden.
6. Kulturelle Vielfalt ist Bedingung
für individuelle und nachhaltige ge-
sellschaftliche Entwicklung. Kultur
verwirklicht sich in den menschlichen
Artefakten (wie etwa Handwerk,
Kunst,Technik), aber auch in den Spra-
chen, Verhaltensweisen, Normen und
Lebensformen. Die Entwicklung der glo-
balen Wissensgesellschaft darf nicht zu
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aus den Sektionen

Der Zentralvorstand bietet den Mitgliedern und weiteren Interessierten
Wegleitungen an. Das neu überarbeitete Dossier umfasst:

Wegleitung 1: Vorsorgen für den Notfall
Eine Liste mit praktischen Hinweisen.
Wegleitung 2: Todesfall – was ist zu tun?
Eine Liste mit praktischen Hinweisen.
Wegleitung 3: Patiententestament
Vorformuliertes Patiententestament, das ausgefüllt, kopiert und verteilt
werden kann. Es bietet keine Garantie, wird aber von Ärzten und Familien-
angehörigen i.d.R. gerne entgegengenommen.
Wegleitung 4: Lebenslauf (4 Seiten)
Eine Art Fragebogen, der  – ganz oder auch nur teilweise ausgefüllt – den
Hinterbliebenen die Vorbereitung der Trauerfeier wesentlich erleichtert.
Wegleitung 5: Anordnungen im Todesfall (5 Seiten)
Ein mehrseitiges Dokument, das es Ihnen ermöglicht, Anordnungen zu
treffen und wichtige Informationen für den Todesfall bereitzuhalten.
Wegleitung 6: Organspende-Ausweis
Ob Sie spenden wollen oder nicht – wichtig ist, dass Sie sich klar äussern.

Diese Dokumente können Sie als Mitglied bei Ihrer Sektion gratis beziehen.
Falls Ihnen das Ausfüllen der Dokumente Mühe bereiten sollte, wenden Sie
sich an eine Vertrauensperson oder an den Familiendienst Ihrer Sektion
(Adressen auf der letzten Seite des FREIDENKERs).
Nichtmitglieder erhalten das Dossier beim Zentralsekretariat gegen einen
Unkostenbeitrag von Fr. 20.-.
Der Zentralvorstand empfiehlt allen Mitglieder dringend, dieses Ange-
bot zu nutzen. Die Erfahrung zeigt, dass insbesondere alleinstehende
Menschen mit solchen Dokumenten wichtige Fragen regeln und sich
und ihren Angehörigen Sorgen und Umstände ersparen können.

Vorsorgen für die Wechselfälle des Lebens
Wegleitungen der Freidenker-Vereinigung

einer Homogenisierung der Kulturen
führen.Vielmehr müssen die kreativen
Potenziale der gegenwärtigen Informa-
tionsund Kommunikationstechnologien
dafür genutzt werden, dass die Vielfalt
der Kulturen und Sprachen als Bedin-
gung individueller und gesellschaftlicher
Entwicklung für Gegenwart und Zukunft
bewahrt und befördert wird.
7. Mediale Vielfalt und das Ange-
bot von Information aus unabhän-
gigen Quellen sind unerlässlich für
den Erhalt einer aufgeklärten Öf-
fentlichkeit.
Der konkreten Bedrohung, dass weni-
ge globale Medienakteure unter Ein-
satz digitaler Techniken die Inhalte und
damit die öffentliche Meinung bestim-
men, muss entgegen gesteuert wer-
den. Es liegt in der öffentlichen Verant-
wortung, die Potenziale der digitalen
Medien für bestehende und neue For-
men von Medienöffentlichkeit zu för-
dern, beispielsweise durch erweiterte
Public-Service-Angebote sowie durch
offene und direkte zivilgesellschaftliche
Organisationsformen mit freier Beteili-
gung aller Bürger und Bürgerinnen.
Meinungs- und Pressefreiheit sind durch
allgemeine Kommunikationsfreiheits-
rechte zu ergänzen.
8. Offene technische Standards und
offene Formen der technischen Pro-
duktion garantieren die freie Ent-
wicklung der Infrastrukturen und
somit eine selbstbestimmte und
freie Kommunikation. Proprietäre Lö-
sungen in Bezug auf Protokolle und
Standards von Netztechnologien, Rech-
nerarchitekturen und Softwareappli-
kationen führen zu Monopolbildungen
und behindern Innovationen. Darüber
hinaus besteht bei staatlichen Infrastruk-
turmonopolen wie bei privatwirtschaft-
lichen Technikmonopolen die Gefahr,
dass die Macht zur Standardsetzung
auch inhaltliche Einschränkungen der
Informations- und Kommunikations-
freiheiten vieler Menschen nach sich
zieht. Dagegen sind offene technische
Standards unverzichtbare Bedingung für
die Förderung freier und offener
Softwareentwicklung und für selbst-
bestimmte Kommunikation.
9. Das Recht auf Achtung der
Privatheit ist ein Menschenrecht
und ist unabdingbar für die freie
und selbstbestimmte Entfaltung
von Menschen in der Wissens-
gesellschaft.
Die Achtung der Privatheit ermöglicht
gleichermassen die aktive Teilhabe wie

auch die Distanznahme von den Mög-
lichkeiten und Angeboten der Gesell-
schaft. Jeder Mensch hat das Recht, frei
zu entscheiden, ob und auf welche Art
und Weise er sich informieren und mit
anderen kommunizieren will. Dabei ist
auch zu gewährleisten, dass jeder sich
anonym – aus was für Quellen auch
immer – informieren kann. Die Macht
privater und staatlicher Akteure über
Informationen zu einzelnen Personen
und die damit verbundenen Risiken ei-
nes manipulativen Zugriffs und der Über-
wachung sind auf ein gesetzlich legiti-
miertes Mindestmass zu beschränken.
Über die Erhebung,Verarbeitung und
Weitergabe der ihn betreffenden Infor-
mationen - durch wen auch immer - soll
jeder Mensch selbst verfügen können.
*Die "Charta der Bürgerrechte für eine nachhaltige
Wissensgesellschaft" ist work in progress. Der erste
Entwurf wurde im Januar 2003 in die zweite Vor-
bereitungskonferenz des "World Summit on the Infor-
mation Society" (WSIS) eingebracht. Der vorliegende
zweite Entwurf berücksichtigt Anregungen und Kritik
eines öffentlichen Workshops der Heinrich-Böll-Stiftung
vom März 2003.
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✁
Bestelltalon für das Dossier

Vorsorgen für die
Wechselfälle des Lebens

Name
...........................................................................................

Vorname
...........................................................................................

Strasse
...........................................................................................

PLZ, Ort
...........................................................................................

Jahrgang .............   (freiwillig)

❑ Ich bin Mitglied. ➔ Talon an die
Sektion senden.

❑ Ich bin nicht Mitglied. Ich habe Fr.
20.- auf das Postkonto 84-4452-6
einbezahlt.  ➔ Talon an das
Zentralsekretariat senden.

 Adressen siehe letzte Seite.
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di riconoscere l’esistenza delle orga-
nizzazioni filosofiche e non confes-
sionali di continuare a farlo in piena
legittimità europea. Il 37/3 afferma -
senza precisarli - i concetti di "identità"
e di "contributo specifico" delle chiese.

Il "contributo specifico" della
Chiesa cattolica
"Per la dottrina morale cattolica la
laicità intesa come autonomia della
sfera civile e politica da quella religiosa
ed ecclesiastica - ma non da quella
morale - è un valore acquisito e
riconosciuto dalla Chiesa..." (in corsivo
nel testo originale: Nota dottrinale
circa alcune questioni riguardanti
l’impegno e il comportamento dei
cattolici nella vita politica, della
Congregazione per la dottrina della
fede, 24 novembre 2002).
E continua: "Se il cristiano è tenuto ad
ammettere la legittima molteplicità e
diversità delle opzioni temporali, egli
è ugualmente chiamato a dissentire
da una concezione del pluralismo in
chiave di relativismo morale, nociva
per la stessa vita democratica, la quale
ha bisogno di fondamenti veri e solidi,
vale a dire, di principî etici che per la
loro natura e per il loro ruolo di
fondamento della vita sociale non
sono negoziabili».
Ogni chiesa si ritiene la detentrice della
Verità e mentre è perfettamente
legittimo che rivolga il suo messaggio
trascendentale ai propri fedeli, è
inaccettabile che tale messaggio trovi
posto in un documento giuridico-
istituzionale quale la Costituzione
europea. Se la nostra Costituzione
comune riconoscesse che le chiese, in
virtù della loro identità religiosa, hanno
un contributo specifico da apportare
al processo democratico, ciò equi-
varrebbe all’ammissione che il Parla-
mento non è in grado di rappresentare
i valori morali cittadini.

Un bene prezioso
L’articolo 10 della Carta dei diritti
fondamentali stabilisce sia la libertà
di religione che la libertà di cambiare
religione, ma non menziona la libertà
di non averne alcuna, mentre varie
fonti indicano che fra il 30 e il 50% dei
cittadini d’Europa - atei, agnostici, liberi
pensatori, indifferenti - non si rico-
noscono in nessuna religione. Questi

L’articolo 37 della futura Costituzione
europea, reso noto (in bozza) dalla
Convenzione, recita:

"Articolo 37: Status delle chiese e delle
organizzazioni filosofiche non confes-
sionali.
1 L’Unione europea rispetta e non
pregiudica lo status previsto nelle
legislazioni nazionali per le chiese e le
associazioni o comunità religiose degli
stati membri.
2  L’Unione europea rispetta ugualmente
lo status delle organizzazioni filosofiche e
non confessionali.
3  L’Unione mantiene un dialogo regolare
con tali chiese ed organizzazioni, rico-
noscendone l’identità e il contributo
specifico."

Lo status delle chiese e delle associa-
zioni filosofiche e non confessionali
non può non essere posto in relazione
con l’art. 33 sui principî di uguaglianza
democratica ("Il funzionamento
dell’Unione si fonda sul principio di
uguaglianza dei cittadini. Questi
godono di una attenzione uguale da
parte delle istituzioni dell’Unione"),
nonché ai principî di democrazia e
dello stato di diritto enunciati nei primi
articoli della Costituzione.

La situazione attuale
Dieci dei quindici Paesi membri dell’UE
hanno un regime di religione di Stato
o di concordato con la Chiesa cattolica.
L’esistenza stessa di questi regimi
rappresenta una menomazione del
principio di uguaglianza dei cittadini e
una minaccia alla democrazia poiché
vengono istituzionalizzati privilegî
enormi a favore di entità che, per
giunta, non sono state elette dai loro
fedeli e non hanno niente di demo-
cratico.
Questi regimi sono un lascito della
storia. Se non è realistico chiederne
l’abolizione immediata, occorre
tuttavia impedire che penetrino
ulteriormente nella vita pubblica. Con
lungimiranza, la Costituzione europea
dovrebbe spianare la via al supera-
mento di ogni regime di privilegio, a
garanzia di una migliore salvaguardia
della coesione sociale.

L’articolo 37
Il 37/1 congela ogni futura evoluzione
verso un’armonizzazione in senso
laico dello status delle chiese nell’UE.
Il 37/2 consente ai governi che rifiutano

Kritik an der EU-Verfassung

Der jüngste EU-Verfassungsgipfel in
Brüssel ist gescheitert. Die Staats- und
Regierungschefs der Europäischen
Union konnten sich nicht über die künf-
tige Stimmverteilung im EU-Minister-
rat einigen. Vielleicht ist es aber gera-
de dieses Scheitern, das den Weg frei
machen könnte für eine demokrati-

Trennung von Staatund KircheCostituzione europea

cittadini, la cui moralità non ha niente
da invidiare a quella dei credenti,
sanno che il loro Parlamento è
composto trasversalmente di credenti
e di non credenti e confidano nella
alchimia parlamentare come garanzia
che nessuna singola religione o
filosofia prevarrà al momento di votare
le leggi. Tale fiducia nelle istituzioni è
il bene più prezioso della democrazia.

La laicità indispensabile
163 membri del Parlamento europeo
hanno appena firmato una Proposta
di risoluzione per il rispetto dei principî
di libertà religiosa e di laicità dello
Stato nella futura Costituzione europea
dove si ricorda che "i principî di laicità
dello Stato, di uguaglianza e di non
discriminazione fra i cittadini e quindi
fra le varie religioni e chiese, sono alla
base della democrazia e dello stato di
diritto".
L’articolo 37 calpesta questi principî.

Roma, 7 aprile 2003
Fonte: sito web ufficiale dell’UAAR -

http://www.uaar.it
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Im Weissen Haus werden die Kabi-
nettssitzungen jetzt mit einem Gebet
eröffnet. Und die frommen, morali-
schen und guten Menschen (auch
Donald Rumsfeld gehört dazu!) sen-
ken dabei demütig die Köpfe, schlies-
sen die Augen und falten die Hände.
Die Welt soll wissen, dass Gott allein
Georg W. Bush die Kraft gibt, das Land
zu schützen und ihn auch beauftragt
hat, die Welt zum Frieden zu führen.
Eigentlich könnte man darüber
schmunzeln und diese Possenreisser
als konservative, christliche Funda-
mentalisten belächeln. Dürfen wir aber
nicht. Nicht mehr. Denn unser neuer
Nationalratspräsident, Max Binder,
forderte, dass der Nationalrat zum
Auftakt der Legislatur die National-
hymne singt. Und gehorsam folgten
unsere Volksvertreter diesem Befehl,
Junge wie Alte, Rechte wie Linke san-
gen vereint aus vollen Kehlen und
priesen Gott den Hocherhabenen,
Herrlichen, Ewigen. Nationalhymnen
symbolisieren die Verbundenheit ei-
ner Gemeinschaft (Nation), doch ihre
Texte entstanden vor langer Zeit aus
einem bestimmten Zeitgeist heraus
und es stellt sich heute schon die Fra-
ge, ob sie immer noch ein Ausdruck
nationaler Identität sind. Wenn unse-
re Hymne wenigstens das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl fördern, und
Solidarität, Grosszügigkeit und Tole-
ranz stärken würde – doch ausser
einer kindlichen Huldigung Gottes des
Allmächtigen und der völligen Unter-
werfung unter einen "allmächtig Wal-
tenden, Rettenden" hat sie nichts zu
bieten. Die erzkonservativen religiö-
sen Eiferer gewinnen offenbar wieder
etwas mehr Einfluss in unserer Politik
und weil sie überzeugt sind, dass sie
das Volk repräsentieren treten sie auch

selbstbewusst und selbstgerecht auf.
Und sie sind dazu noch anmassend
genug, das Parlament zu einer be-
deutenden moralischen Instanz in
unserem Land zu erheben. Seltsa-
merweise sind sie es aber, die eine
unsoziale Politik vertreten, bei den
Schwachen und Hilflosen, den Behin-
derten, Kranken und Alten rigoros den
Sparhebel ansetzen und die Entsoli-
darisierung unserer Gesellschaft för-
dern. Ob sie manchmal, bei ihren stil-
len Gebeten, an die Bedürftigen den-
ken, denen sie immer wieder mal ein
Stück ihrer Würde wegsparen? Wohl
kaum, denn sie glauben fest daran,
dass der Allmächtige den gottgefälli-
gen Hilfsbedürftigen schon hilft: "In
Gewitternacht und Grauen lasst uns
kindlich ihm vertrauen". Es ist unglaub-
lich, welche Wirkung eine Hymne im-
mer noch auf das Bewusstsein der
Menschen haben kann.
Und man fragt sich völlig fassungs-
los, ob diese Scheinfrömmigkeit noch
zu übertreffen ist. Das ist sie wohl.
Laut einem Bericht des Tages-Anzei-
gers mit einer in ihrer Art erstmaligen
Segnungsfeier im Berner Münster, mit
Lobpreisungen und Gebeten für Max
Binder, der "bereit ist, die Hilfe Gottes
für sein Amt in Anspruch zu nehmen",
sowie für das ganze(!) Parlament und
die Regierung. Dass unser höchster
Schweizer und seine Sozialabbau-
partei dabei vom hellen, strahlenden
Licht Gottes erfasst und auf den Pfad
der Toleranz, Humanität, Hilfsbereit-
schaft, des Mitgefühls und der Güte
geführt werden, scheint aber doch
unwahrscheinlich. Gegen eine un-
barmherzige und mitleidlose Politik
(und Geisteshaltung) ist leider auch
der "Allmächtigste" machtlos.

Bruno Stutz

sche Erneuerung der EU. Diskutiert
wird etwa ein Referendum mit dop-
pelten Mehr: Für die Annahme einer
Vorlage müssten dann die Mehrheit
der Staaten und eine Mehrheit der
Gesamtbevölkerung der EU  zustim-
men.

Der nebenstehende Artikel befasst
sich jedoch nicht mit diesen neuesten
Entwicklungen, sondern dokumentiert
die Diskussion um den Artikel 37 des
Verfassungsentwurfs:
1 Die Europäische Union achtet den Status,
den Kirchen und religiöse Vereinigungen
oder Gemeinschaften in den Mitglieds-
staaten nach deren Rechtsvorschriften
geniessen, und beeinträchtigt ihn nicht.
2 Die Europäische Union achtet den Status
von weltanschaulichen Gemeinschaften
in gleicher Weise.
3 Die Union pflegt in Anerkennung der
Identität und des besonderen Beitrags
dieser Kirchen und Gemeinschaften ei-
nen regelmässigen Dialog mit ihnen.

Der Autor kritisiert, Absatz 1 zementie-
re den status quo und verhindere eine
Entwicklung Richtung Trennung von
Staat und Kirche. Absatz 2 gestehe
implizit den einzelnen Staaten das
Recht zu, anderen Weltanschauun-
gen weiterhin nicht den gleichen Sta-
tus zu erteilen. Absatz 3 schliesslich
anerkenne undifferenziert die "Identi-
tät" und den "besonderen Beitrag" der
Kirchen. In dieser Anerkennung sieht
der Autor eine implizite Aussage, dass
das Parlament nicht im Stande sei, die
bürgerlichen moralischen Werte zu re-
präsentieren. Dies sei umso gravie-
render, als der Artikel 10 der Grund-
rechts-Charta der EU, in dem die Frei-
heit der Religionsausübung garantiert
werde, die Rechte von 30-50% der
europäischen BürgerInnen, von jenen
nämlich, die keiner Religion angehö-
ren wollen, nicht explizit schütze. Die-
sen Nichtgläubigen bliebe nur das
Vertrauen in den parlamentarischen
Prozess – und dieses Vertrauen wer-
de im Verfassungsentwurf aufs Spiel
gesetzt.
Deshalb haben 163 Mitglieder des Par-
laments eine Resolution unterzeich-
net, welche die Prinzipien der Laizität
des Staates als Basis von Demokratie
und Rechtsstaat postuliert.

                  rc

Vergleiche den Artikel "Europas Ver-
fassung – christlich oder weltoffen?"
in FREIDENKER  5/03

Gott, den Herrn, im hehren Vaterland
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Forum
Freidenkerinnen  und Freidenker bezeichnen sich mehrheitlich als
AgnostikerInnen oder AtheistInnen. Die folgenden Beschreibungen stammen
aus katholischen Katechismus:

Atheismus
2123 Viele von unseren Zeitgenossen
erkennen die innigste und lebens-
kräftige Verbindung mit Gott über-
haupt nicht oder verwerfen sie aus-
drücklich, so dass der Atheismus zu
den ernstesten Gegebenheiten die-
ser Zeit zu rechnen ist.

2124 Der Begriff "Atheismus" kann sehr
verschiedene Phänomene bezeich-
nen. Eine häufige Form ist der prakti-
sche Materialismus, der seine Bedürf-
nisse und Anliegen auf den Raum und
die Zeit beschränkt. Der atheistische
Humanismus ist der falschen Ansicht,
dass der Mensch sich selbst Ziel und
alleiniger Gestalter und Schöpfer sei-
ner eigenen Geschichte sei.
Eine weitere Form des heutigen Athe-
ismus erwartet die Befreiung des Men-
schen durch eine wirtschaftliche und
gesellschaftliche Befreiung. Dieser Be-
freiung steht, so behauptet er, die
Religion ihrer Natur nach im Wege,
insofern sie die Hoffnung des Men-
schen auf ein künftiges und trügeri-
sches Leben richte und ihn dadurch
vom Aufbau der irdischen Gesellschaft
abschrecke.

2125 Da der Atheismus die Existenz
Gottes leugnet oder ablehnt, ist er
eine Sünde gegen die Tugend der
Gottesverehrung. Absichten und Um-
stände können die Verantwortlichkeit
für dieses Vergehen stark einschrän-
ken. An der Entstehung und  Verbrei-
tung des Atheismus können die Gläu-
bigen einen nicht geringen Anteil ha-
ben, insofern man sagen muss, dass
sie durch Vernachlässigung der
Glaubenserziehung, durch miss-

verständliche Darstellung der Lehre
oder auch durch die Mängel ihres
religiösen, sittlichen  und gesellschaft-
lichen Lebens das wahre Antlitz Got-
tes und der Religion eher verhüllen als
offenbaren.

2126 Oft basiert der Atheismus auf
einer falschen Auffassung von der
menschlichen Autonomie, die so weit
geht, dass sie jegliche Abhängigkeit
von Gott leugnet. Es ist jedoch so,
dass die Anerkennung Gottes der
Würde des Menschen keineswegs
widerstreitet, da diese Würde in Gott
selbst gründet und vollendet wird. Die
Kirche weiss, dass ihre Botschaft mit
den verborgensten Wünschen des
menschlichen Herzensübereinstimmt.

Agnostizismus
2127 Der Agnostizismus hat mehrere
Formen. In manchen Fällen weigert
sich der Agnostiker, Gott zu leugnen,
und postuliert sogar die Existenz ei-
nes transzendenten Wesens; dieses
könne sich aber nicht offenbaren und
niemand könne etwas über es aussa-
gen. In anderen Fällen nimmt der
Agnostiker zur Existenz Gottes gar nicht
Stellung, da es unmöglich sei, diese
zu beweisen, ja auch nur zu bejahen
oder zu leugnen.

2128 Im Agnostizismus kann zuwei-
len ein gewisses Suchen nach Gott
liegen; er kann aber auch auf Gleich-
gültigkeit beruhen, auf einer Flucht vor
der letzten Daseinsfrage und einer
Trägheit des Gewissens. Allzuoft
kommt der Agnostizismus dem prak-
tischen Atheismus gleich.

Status quo
40% der Stimmberechtigten des Kan-
tons Zürich haben sich am 30. No-
vember 2003 zu drei Vorlagen zur
Entflechtung von Staat und Kirche ge-
äussert und sie deutlich abgelehnt.
Das Ergebnis zeigt, dass die seiner-
zeitige Ablehnung der Trennung von
Staat und Kirche (1995) vor allem dank
jenen Stimmen zustande gekommen
ist, die am status quo nichts ändern
wollen: Damals stand die SVP auf der
gleichen Seite wie die SP. Den jüng-
sten Abstimmungskampf führte die
SVP auf der bewährten Schiene der
Überfremdungsangst (siehe Bild). Ge-
gen die Vorlage brachte sie etwa vor,
die vorgesehene freie Ausgestaltung
des kirchlichen Stimm- und Wahlrech-
tes würde geradewegs zum Aus-
länderstimm- und Wahlrecht führen.
Am deutlichsten wurde die Anerken-
nung neuer Religionsgemeinschaften
verworfen (64% Nein), die schon im
Kantonsrat nur knapp angenommen
worden war. Die SVP hat hier mit Er-
folg die Parallele zum kürzlichen Wir-
bel um den Bundesgerichtsentscheid
über die rechtsstaatlichen Anforde-
rungen an Einbürgerungsentscheide
hergestellt.
Auch die FVS hat sich wiederholt kri-
tisch zu den Vorlagen geäussert, die
die Anliegen der Trennung von Staat
und Kirche zuwenig berücksichtigt
haben. Diese Sicht wurde im Vorfeld
der Abstimmung vor allem vom ehe-
maligen FDP-Kantonsrat Andreas
Honegger vertreten. Sein Kommentar
zur Abstimmung: "Die heutige Ver-
flechtung von Kirche und Staat ist ein
Anachronismus, der ganz von selbst
verschwinden wird." Die Kirchen
müssten deshalb alles Interesse dar-
an haben, sich selbst über eine Ent-
flechtung Gedanken zu machen.
"Sonst verlieren die Kirchen sämtliche
Privilegien." (Tages Anzeiger 1.12.03)

Das Volk ist – auch links der Rechten –
tendenziell konservativer als die ge-
wählten Politikerinnen. So multikulti
wie sich etwa die SP versteht, ist ihre
Wählerschaft nicht.
Die SVP hat erklärt, sie wolle nun die
Entflechtung von Kirche und Staat im
finanziellen Bereich konsequent vor-
antreiben. Ein erster Schritt erfolgte
bereits einen Tag nach der Volksab-

Kanton Zürich

stimmung. Im Kantonsrat reichte Pe-
ter Good (SVP) eine Motion ein, welche
die Abschaffung der Kirchensteuer für
juristische Personen verlangt. Auch im
Verfassungsrat wollen die Gegner der
Kirchenvorlagen nun aktiv werden.
Nicht nur die Kirchensteuern für juristi-
sche Personen stünden zur Diskussi-
on, sondern auch die staatlichen Zah-
lungen an die anerkannten Kirchen –
eine Trennung in Raten?                  rc

aufgelesen



7FREIDENKER 1/04

in den Sektionen

.

Basel - Union
Jeden  letzten  Freitag im Monat
ab 19 Uhr: Freie Zusammenkunft
im Restaurant "Storchen" Basel.
Jeden 2. Dienstag im Monat:
Vorstandssitzung um 19 Uhr

Basel -Vereinigung
Jeden letzten Donnerstag im Monat
15 bis ca. 17.30 Uhr: Donnerstag Hock
Restaurant "Park", Flughafenstr. 31.
Bei schönem Wetter im Garten-
restaurant.

Winterthur
Mittwoch, 7. Januar ab 19.30 Uhr
Mittwochstamm  Rest. "Chässtube"
Archplatz, Winterthur.
Bitte das Rundschreiben mit dem
Jahresprogramm 2004 beachten.

Zürich
Dienstag, 13. Januar  14.30 Uhr
Freie Zusammenkunft
Adolf Stauffer beantwortet noch offe-
ne Fragen im Zusammanhang mit
dem Referat "Unser Sonnensystem"
Restaurant "Schweighof"

aus den Sektionen

Liechterfäscht der Winterthurer Freidenker
Nach dem offerierten Apéro konnte der Präsident etwas über 50 Gäste
begrüssen,darunter auch Freundinnen und Freunde aus den Sektionen Bern,
Schaffhausen und St. Gallen. Besonders begrüsst wurden das älteste und das
jüngste Mitglied von Winterthur,
Anni Lironi (90 Jahre) und Helen
Furner (10 Monate). Sie wurden
später gemeinsam photogra-
phiert, für den FREIDENKER und
die Vereinsakten! Das Mittages-
sen mit den verschiedenen
Menus verlief nicht ganz nach
Programm, weil die richtige Be-
stellung falsch ausgeführt wur-
de. Verschiedene opferten sich
und vertilgten geschnetztelte
Hühner anstelle von schweiner-
nem Voressen. Schliesslich wur-
den doch alle satt und der Wirt
schenkte uns die kleinen Zuta-
ten zum Apéro. Beim an-
schliessenden Lottospiel hatten
einige verdächtig viel Glück, ob-
wohl alles korrekt abgewickelt wurde! Alle, die leer ausgingen, wurden mit
einem süssen Trostpreis bedacht. Der Gabentisch bestand aus den traditionell
gediegenen Kunden-Werbeartikeln der WINTERTHUR  VERSICHERUNG und
einigen Geschenken von Mitgliedern.Heiri begleite den Anlass mit der Hand-
orgel und Gesang zur Gitarre. Es bildete sich ganz spontan ein kleiner Singkreis
- wer weiss, vielleicht im nächsten Jahr ein neuer Club im Club?  -  Allen Helfern
hier nochmals ein herzliches Dankeschön!

 jlc

11. Januar 2004
Klausur-Tagung, Olten

03. April 2004
Letzter Termin für Anträge an die
Delegiertenversammlung

04. April 2004
ZV-Sitzung, Bern

16. Mai 2004
Delegiertenversammlung, Basel

Mitte 2004
Treffen der Aktiven im
Familiendienst

27. Juni 2004
ZV-Sitzung, Bern

22. August 2004 (nur bei Bedarf)
ZV-Sitzung, Bern

Herbst 2004
Kurs für TrauerrednerInnen

Herbst 2004
Fortsetzung PR-Kurs

23. Oktober 2004
ZV-Sitzung, Bern

20. November 2004
Grosser Vorstand, Olten

"Lieber Andi. Wie geht es Dir? Deiner Mutter und mir geht es gut. Wir
vermissen dich. Bitte schalt jetzt den Computer ab und komm runter,
damit wir essen können. Alles Liebe, Papa."

FVS-Agenda 2004



Freidenker-Vereinigung der Schweiz
Mitglied der Weltunion der Freidenker und der Internationalen Humanistischen und Ethischen UnionFVS

Basel (Vereinigung)
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076 53 99 301 oder 032 645 38 54

Luzern und Innerschweiz
041 420 45 60 oder 041 440 76 36

Schaffhausen
052 337 22 66
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052 337 22 66

Zürich
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Libre Pensée de Genève
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